
Protokoll Begehung Gallushaus Wittnau mit UKBW 

Am Mittwoch, den 18.12.2024 um 11:00 Uhr 

Anwesend bei der Begehung: 

Grundschule Wittnau: Anja Stotz, Melanie Weber, Susanne Lübold 

Schulträger / Gemeinde: Thomas Egloff, Manfred Glöckler (Hausmeister), Klaus-Dieter 

Trescher (Vertretung Hausmeister) 

Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW):  Tilmann Hartlieb  

Personalrat: Elke Eisert 

Elternbeirat: Anna Holt, Alina Cordes 

Protokoll: Anna Holt 
 

Eingangsbeschreibung Herr Hartlieb (UKBW): 

Das Gallushaus ist grundsätzlich keine ausgewiesene Sporthalle, sondern eine 

Gymnastikhalle. Deshalb gibt es Gefahrenquellen, die es in einer Sporthalle nicht geben 

dürfte: Keine eben flächigen Wände, keine Prallwände, keinen federnden Boden. Die 

Bodenbeschaffenheit stellt grundsätzlich kein Problem für den Turn- und Sportunterricht für 

Kindergarten und Grundschule dar. Um den Turn- und Sportunterricht für Kindergarten und 

Grundschule zu ermöglichen, müssen die Gefahrenquellen (insbesondere die nicht ebenen 

Wände) gesondert im Unterricht bedacht werden. Zu diesem Zweck wurden bereits von der 

Gemeinde Wittnau (Eigentümerin der Halle und Schulträgerin) Schutzpolster angeschafft.  

Der Sportunterricht der Grundschule Wittnau im Gallushaus ist grundsätzlich möglich. Der 

Versicherungsschutz ist durch die UKBW gegeben. Um den Unterricht sicher abhalten zu 

können, wird empfohlen, die Gefahrenquellen (z.B. unebene Wände, Technik unter der 

Decke) durch eine Spielfeldbegrenzung (vorhandene mobile Schutzpolster) und definierte 

Laufrichtungen zu minimieren. Zudem wird empfohlen, die Sicherheitsregeln mit den Kindern 

regelmäßig zu besprechen und dies auch entsprechend im Klassenbuch zu vermerken. 

Das Sitzen auf den Schutzpolstern ist grundsätzlich erlaubt. 

Fragen der Grundschule Wittnau an Herrn Hartlieb (bereits im Vorfeld formuliert): 

Welche sportlichen Betätigungen / Spiele sind im Gallushaus möglich? Hierbei handelt es 

sich um Beispiele, die besprochen wurden. Voraussetzung ist die (bei Bedarf) korrekte 

Anbringung der Schutzpolster mit einem Abstand von 1,5 m zu den definierten unebenen 

Wänden. 

Laufen: 

• Darf im Kreis gelaufen werden (warmlaufen)?  

Antwort: Ja, das ist möglich 

• Dürfen Staffelspiele gemacht werden?  

Antwort: Ja, das ist möglich, es sollte die Laufrichtung (längs) entsprechend 

beachtet werden um die Unfallgefahr zu minimieren. 

• Dürfen Platzwechselspiele/Laufen in eine Richtung durchgeführt werden? 

Antwort: Ja, das ist möglich. Siehe auch Staffelspiele. 

• Darf kreuz und quer durch die Halle mit Bällen oder Reifen gelaufen werden?  



Antwort: Das ist mit Einschränkungen möglich. Die Schutzpolster sollten 

angebracht werden. Werden diese dann zur Stolperfalle, muss die Fachkraft 

entsprechend reagieren. 

 

Ballspiele:  

 

• Welche Bälle dürfen verwendet werden?  

Antwort: Weiche Bälle, z.B. Softbälle 

• Dürfen Bälle an die Wand prellen?  

Antwort: Ja, das ist möglich. Hier ist zu beachten, dass dafür eine sinnvolle 

Wand gewählt wird. Z.B. eignet sich die Wand über der Bühne nicht. 

• Dürfen Bälle auf Boden prellen?  

Antwort: Ja, das ist möglich. 

• Dürfen Softbälle geworfen werden?  

Antwort: Ja, das ist mit Einschränkungen möglich. Die Schutzpolster sollten 

angebracht sein und auch die Wurfrichtung sollte so gewählt werden, dass die 

Gefahr eines Unfalls oder einer Beschädigung minimiert wird. 

• Darf Federball gespielt werden?  

Antwort: Ja, das ist möglich. 

 
 
Fazit: 

Grundschul-Sportunterricht im Gallushaus ist möglich, wenn die vorhandenen 

Gefahrenquellen beachtet und geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Die bereits 

angeschafften Schutzpolster können dafür verwendet werden. Sie sollten im Abstand von 1,5 

Meter zu den unebenen Wänden (lange Wände) ausgelegt werden. Es ist Aufgabe der 

Lehrkräfte der Grundschule Wittnau, die notwendigen Schutzmaßnahmen für einen sicheren 

Sportunterricht zu ergreifen und abzuwägen, welche sportlichen Aktivitäten mit diesen 

Einschränkungen im Gallushaus möglich sind. Beispiele für sportliche Aktivitäten und 

geeignete Schutzmaßnahmen wurden in dem Begehungstermin diskutiert (siehe oben).  

Es ist empfohlen, dass die Gemeinde Wittnau (Eigentümerin des Gallushauses) die 

vorhandenen Gefahrenstellen in einer Liste ausweist. 

Grundsätzlich ist ein Versicherungsschutz durch die Unfallkasse Baden-Württemberg 

(UKBW) für den Sportunterricht im Gallushaus gegeben.  

 

Um Zeit für die Anbringung der Schutzpolster im Sportunterricht zu sparen, wird besprochen, 

dass die Schutzpolster grundsätzlich in der Halle ausgelegt bleiben können. Bis auf die 

monatliche Nutzung zur Gemeinderatssitzung gibt es keine weiteren regelmäßigen Nutzer. 

Die Gemeinde Wittnau informiert die Leitung des Kindergartens über diese Absprache und 

klärt, wie die Reinigung auch mit angebrachten Schutzpolstern durchführbar ist. 

 

Die Grundschule Wittnau muss nun prüfen, inwiefern sich die Lernziele des Lehrplans mit 

den Einschränkungen in der Nutzung des Gallushauses umsetzen lassen. Ein Ausweichen 

auf den Sportplatz des SV Au Wittnau ist möglich. Auch weitere Alternativen (z.B. Nutzung 

der Sporthalle Sölden) sollen geprüft werden. 

 
 
 
 



 
Anhang 1: Anbringung von Kanten- und Begrenzungspolstern – Schulsport im Gallushaus 

 

 
 
 
 



 
Anhang 2: Begehung Gallushalle Wittnau von Elke Eisert, Personalrat vom 18.12.2024 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anhang 3: Protokoll UKBW zur Begehung am 18.12.2024 

 

 



 
 

 
 
 


